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2. beschließt. daß der einzige Student, der noch aus dem 
Namibin-Fonds der Vereinten Nationen finanziert wird, aus 
verwa!tungstechnischen Griinden mit den erforderlichen 
Mitteln bis zum Abschluß seines Studiums im Jnhre 1996 in 
das von der Sekretnriats-Hauptabteilung Unterstiltzungs- und 
FiIhruogsdienst fIIr die Entwicklung verwaltete Bildungs- und 
Ausbildungsprogramm der Vereinten Nationen fIIr das 
siIdliche Afrika übernommen wird; 

3. beschließt atfIIerdem, daß in Anbetracht der Beendi
gung der aus den drei Konten - dem Konto des Programms 
zum Aufbau der namibischen Nntion. dem Allgemeinen Konto 
und dem Konto des Namihin-Instituts der Vereinten Natio
nen - finanzierten Aktivitäten des Namibin-Fonds der Ver
einten Nationen diese drei Konten des Fonds geschlossen und 
ihre Vermögenswerte an die Regierung Namibias übergeben 
werden. dsmit sie fIIr den dafiIr vorgesehenen Zweck, nämlich 
die Ausbildung der Nandbier. verwendet werden; 

4. beschUeßt hiermitfemer die Auflösung des Treuhand
ausschusses fiIr den Namibin-Fonds der Vereinten Nationen. 
da dieser sein Mandat erfiIIlt hat. 

92. P/enarsItzung 
19. Dezember 1994 

49/137. Die SItuation In Zentralamerlka: Vertahnm zur 
Herbelfiihnmg eines tragfilhlgen und dauerhaften 
FrIedens sowie Forlsc:hrltte bei der Gestaltung 
einer Region des FrIedens, der FreIheIt, der Dem0-
kratie und der Entwicklung 

Die Generalversammlung. 

unter Hinweis auf die einschlägigen Resolutionen des Si
cherheitsrats und ihre eigenen Resolutionen. insbesondere die 
ResoIutionen 4711 18 vom 18. Dezember 1992 und 481161 vom 
20. Dezember 1993. in der sie anerkannt hat. daß sich der 
uneingeschrlinkten. Verwirklichung von Frieden. Freiheit, 
Demokratie und Entwicklung in Zentralamerika nach wie vor 
große Hindernisse in den Weg stellen und daß ein globaler 
Bezngsrahmen notwendig ist, der es der internationalen 
Gemeinschaft gestattet, die UnteIstiltzung der Bemühungen 
der zentralamerikanischen Regierungen in geeignete Bahnen 
zn lenken. und daß es wilnscbenswert wllre, die Unterstiltzung 
zn erhöhen, indem Mittel fIIr die Konsolidierung der gesetzte4 
Ziele bereitgestellt werden. dsmit die erzielten Fortschritte 
nicht infolge der begrenzten materiellen Möglichkeiten der 
Region geschmJUert oder zunichte gemacht werden. 

in Anerkennung der Wichtigkeit und Gilltigkeit der Ver
pflichtungen. welche die zentralamerikanischen Präsidenten 
am 7. August 1987 auf dem Esquipu1as-ll-Gipfeltreffen" 
sowie auf ihren späteren Gipfeltreffen. insbesondere auf dem 
vom '1:1. bis 29. Oktober 1993 in Guatemala-Stadt abgehalte
nen vierzehnten Gipfeltreffen. dem vom 18. bis 20. August 
1994 in Gukimo (Costa Rica) abgehaltenen filnfzehnten 
Gipfeltreffen". dem am 12. und 13. Oktober 1994 in Manngua 
abgehaltenen Zentra1amerikanisc Umweltgipfel fIIr eine 
bestsndfähige Entwicklung'" und der am 24. und 25. Oktober 
1994 in 'Thgucigalpa abgehaltenen Internationalen Konferenz 
über Frieden und Entwicklung in Zentralamerika'" eingegan
gen sind, auf dem ein Prioritätenrabmen fiIr die Ausarbeitung 
und Umsetzung einer neuen Strategie fiIr eine bestnndfähige 
Entwicklung festgelegt wurde. die politische. moralische, 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte mit ein
bezieht, 

im BewqfJtseln dessen. wie wichtig es ist, daß die An
strengungen der zentralamerikanischen Völker und Regierun
gen zur Konsolidierung eines trngftIhigen und dauerhaften 
Friedens in ZentmIamerika unte!StllIzt wenlen, und eingedenk 
dessen, daß das Zentralamerikanische Integrationssystem den 
institutionellen Rahmen fIIr die subregionale Integration 
darstellt, der es gestattet, die integrierte Entwicklung in einer 
wirksamen. geregelten und kohlirenten Weise zn fIIrdem, 

llbel7.eugt von den Hoffnungen. die die Völker Zentral
amerikas bewegen. Frieden, Aussöhnung. Entwicklung und 
soziale Gerechtigkeit herbeizuführen. sowie von der Ver
pflichtung. ihre Meinungsverschiedenheiten mittels Dialog. 
Verhnndlung und Achtung der legitimen Interessen aller 
Staaten beizn1egen. entsprechend ihrer eigenen Entscheidung 
und ihrer eigenen historischen Erfahrungen unter gleichzeitiger 
voller Achtung der Grundsätze der Selbstbestimmung und der 
Nichtintervention. 

In Anerkennung der Wichtigkeit der Friedenssicherungsein
sätze, die aufgrund der Beschlüsse des Sicherheitsrats und mit 
UnterstlItzung des Generalsekretärs in Zentralamerika durch
gefilhrt worden sind, 

sowie In Anerkennung der Notwendigkeit einer Bewalmmg 
und WeiterllIbrung der dabei erzielten Ergebnisse durch neue 
und iunovative Initiativen. welche die in der Region herr
schenden neuen Gegebenheiten berIIcksichtigen. die einen 
neuen. auf einer integrierten Strategie fIIr eine bestnndfllhige 
Entwicklung in der Region aufbauenden Kms erfordern, 

In Bekr4ftigung der Überzeugung. daß es in ZenIralnmerikn 
keinen Frieden geben kann ohne bestandf!ihige EntwicIdung 
und Demokratie, die unnbdingbar sind fIIr die Umgestaltung 
der Region und die Verwirklichung der Hoffnung der zentral
amerikanischen Völker und Regierungen. daß Zentralamerika 
zu einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der bestnndf!lhigen Entwicklung wird, 

nachdrlJcklich hinweisend auf die Wichtigkeit der intemn
tionalen zusammenarbeit, was die Unterstiltzung der auf den 
jüngsten 1i'effen der zentralamerikanischen Präsidenten. 
insbesondere dem Zentralamerikanisn Umweltgipfel fIIr 
eine bestnndfähige Entwicklung und der Internationalen 
Konferenz über Frieden und Entwicklung in Zentralarnerika, 
vereinbarten integrierten Vorlage fIIr eine bestandfl!ldge 
Entwicklung angeht, 

betonend, daß es geboten ist, die Verpflichtungen in bezng 
auf die beschleunigte Schnffnng eines nenen Modells der 
regionalen Sicherheit in Zentralamerika einzuhalten. wie in 
dem Protokoll von 'Thgucigslpa vom 13. Dezember 1991137 

und in der Agenda und dem Programm fIIr konkrete Maß
nahmen zngunsten einer bestandf!ihigen Entwicklung vor
gesehen, die auf dem flinfzehnten 1i'effen der zentralamerika
nischen Prlisidenten in Gukimo verabschiedet wurden. 

etfn!ut über die Fortschritte, die bei den Friedensverhand
lungen erzielt worden sind, welche die Regierung Gnatemalas 
und die Unidad Revolucionaria Nacional Guntemaltecn mit 
Hilfe des Generalsekretärs und mit UnteIstiltzung der Gruppe 
der Freunde des guatemaltekischen Friedensprozesses (Kolunt
bien. Mexiko. Norwegen, Spanien, Venezuela und Vereinigte 

131 A!46/829-8/23310, AnhaDg lliö siehe 0jflcf0J Records ofthe Security 
Onmd/, FOTIy-s/xth Year, SUpp/mlemforOClDber, NovemberondDeamber 
1991, Do1mment 8/23310. 



D. Rao!ntImten ohne tlbet weisung an efnen Baup'8i!W 1mB 

Staaten von Amerika) fUhren, sowie Ilber den Beitrag der 
VersammJung der Zivilgesellschaft und anderer Guatemalte
ken im Rahmen der Verfassung und der Friedensabkommen. 

unter Hinweis auf ihre Resolution 48f267 vom 
19. September 1994. in der sie bescbloß, im Bink1ang mit den 
Empfehlungen des Generalsekretli die Mission der Vereinten 
Nationen zur Verifikation der Menschenrechte und der 
ErfIlDung der Vetpf1ichtungen des Umfassenden Ahkommens 
Ilber die Menschenrechte in Guntema1a zu schaffen, 

betonend. welche große Bedentung sie dem Ahschluß der 
Verltand1ungen. der raschen Beendigung des internen bewaff
neten Konflikts und der vollständigen Einhaltung der verein
barten Vetpflichtungen durch die beiden Parteien beimißt, 
alles Faktoren, die mit dazu beitragen werden. daß das Volk 
von Guntema1a die sozialen und wirtschaft1ichen Probleme, 
denen sich das Land gegenllbersieht, erfolgreich Ilberwindet, 

unter Berl1cksichtigung dessen. daß sich die !leiden 
Parteien. die Regierung Guatemalas und die Unidad Revolu
cionaria Nacional Guntema1teca, verpf1ichtet haben. die 
uneingeschränkte Ausilbung der Menschenrechte herbei
zufUhren und mittels Dialog und Verltandlung nach Frieden zu 
streben. 

mit Genugtuung Ilber die AbbaJtung freier und demokrati
scher Wahlen in m Salvador. die Fortschritte bei der ErfIlDung 
der noch ausstehenden Vetpf1ichtungen. die im Rahmen des 
Friedensabkommens eingegungen wurden. den von seinen 
Unterzeichnern inuner wieder zum Ausdruck gebrachten 
politischen Willen sowie die UntelsUilzWlg seitens der 
verschiedenen politischen Krlifte in m Salvador fDr die 
beschleunigte Ulsung wichtiger noch offener Fragen, was fDr 
die Förderung der Aussöhnung und die Wahrung und Konsoli
dierung des Friedens in m Salvador unabdingbar ist, 

sowie unter Berlk:ks/chtigung der Anstrengungen, welche 
die Regierung Nicatag1l8S unternimmt, um breites nationales 
Einvernehmen zu fOrdern, was der beste Weg zur Konsolidie
rung des Friedens, zur nationalen Aussöhnung. ZIll Demoktntie 
und zu OOofandflibiger Entwicklung bei sozialer Gerechtigkeit 
ist, 

mit Genugtuung die Verabschiedung der Resolution 49116 
vom 17. November 1994 mit dem Titel "Internationale Hilfe 
fDr die Nonna1isierung und den Wiederaufbau N'"tcalllgnas: 
Nachwirkungen des Krieges und der Natnrkatastrophen" 
begrijJlend. in der die im Falle von NicatagUII herrschenden 
außergewöhn1ichen Umstllnde anerkannt weIden. 

In der Erwl:lgrmg. daß die Konsolidierung des Friedens in 
N"roaragea ein Schlllsse1faktor im zentralamerikanhen Frie
densprozeB ist und daß es dringend geboten ist, daß die inlet
nationale Gemeinschaft und das System der Vereinten Natio
nen NicatagUII auch weiterhin die Untetstlltzung gewähren, die 
es benötigt, um die Nonna1isierung und den Wiederaufbau auf 
wirtschaft1ichem und sozialem Gebiet VOlllßZUbringen. damit 
die Demokratie gestärkt und die Nachwirkungen des Krieges 
und der jllngsten Natnrkatastrophen Ilberwunden weIden, 

sowie In Anerkennung des wertvollen und wirksamen 
Beitrags der Veteinten Nationen und verschiedener staatlicher 
und nichtstaatlicher Mechanismen zu dem Prozeß der Demo
kllItisierung. Befriedung und Entwicklung in Zentralamerika 
wie auch der Wichtigkeit, die im Hinblick auf die allmllhliche 
Umgesta1tung Zentllllamerikas in eine Region des Friedens. 
der Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung sowohl dem 

politischen Dialog als auch der wirtschaft1ichen Zusammen
arbeit zukommt, die durch die Ministerkonferenz der Europäi
schen Union und der zentralamerikanisc Länder sowie 
durch die gemeinsame Initiative der Industrieliinder (Gruppe 
der Vierundzwanzig) und der Gruppe der kooperierenden 
Liinder (Gruppe der Drei)138 im Rahmen der Partnerschaft fDr 
Demokratie und Entwicklung in ZentraIamerika in Gang 
gesetzt wurden. 

eingedenk dessen, daß der durch die Internationale Konfe
renz Ilber zenttalamerikan FlOcht1inge eingeleitete ProzeB 
im Mai 1994 abgeschlossen wurde, daß das Entwicklungs
progmmm der Vereinten Nationen die Rolle der federfDbren
den Organisation übernommen hat, die zuvor vom Amt des 
Hohen Kommissars der Vereinten Nationen fDr FlOcht1inge 
wahrgenommen wnrde, und daß das Mandat des Sonderp\ans 
fDr die wirtscbaftliche Zusammenarbeit mit Zentralamerika'l 
abgelaufen ist, in dessen Rahmen das System der Vereinten 
Nationen wie auch die internationale Gemeinschaft und 
insbesondere die kooperierenden Länder den zentllllamerika
nischen Friedensprozeß untetstlltzt haben. 

in Anbetracht der Verpf1ichtungsetldlirung zugunsten der 
von Entwntzelung und von Konflikten und extremer Atmut 
betroffenen Bevlllkerungsgtappen. die im Rahmen der 
Konsolidierung des Friedens in Zentralamerika auf der letzten 
internationalen Thgung des Ausschusses fDr AnschluBmnB
nahmen an die Intetnationale Konferenz Ilber zentralamerika
nische FlOcht\inge am 29. Juni 1994 in Mexiko-Stadt ver
abschiedet wutde und in der die Regierungen der einberufen
den Staaten nachdrilcklich auf die Notwendigkeit hinwiesen, 
dem Beistaud fDr die entwntzelten Bevölkerungsgruppen 
Kontinuitllt zu verleihen, indem das Hauptgewicht nunmehr 
statt auf Nothilfeprogmmme auf StllItegien fDr eine bestund
flihige menschliche Entwicklung in del\ienigen Gebieten oder 
Bevölkerungsgruppen gelegt wird, denen die betreffenden 
Länder im Hinblick auf die Konsolidierung des Friedens und 
die Beseitigung der extremen Atmut Vorrang einräumen, 

In dem BewqfJtseIn, daß die zentralameriknnischen Länder 
die A11innz fDr die bestandfllhige Entwicklung ZentllIl
amerikas'" geschlossen haben, eine Initiative, die eine vielver
sprechende Phase der Neuausrichtung der regionalen Prioritä
ten einleitet, deten wirksame Umsetzung gtöBte Anstrengun
gen seitens der Regiernogen und der verschiedenen Sektoren 
det zentmlamerikanlhen Liinder sowie die Unterstfltnmg der 
internationalen Gemeinschaft erfordert, damit die tiefer 
liegenden strukturellen Ursachen der Krise in der Region 
überwunden werden, 

KenntnJs nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
vom 7. Oktober 19941lber die Situation in Zentralamerika139

• 

mit tiefer GenugtUung die VelJ'f1ichtungen von Thgucigal
pa zu Frieden und Entwicklungl'" begr4ßend. die auf der 
Intetnationalen Konferenz Ilber Frieden und Entwicklung in 
Ze$l1amerika verabscbiedet wurden. 

1. wIlrdlgt die" Anstrengungen. welche die zentral
amerikanischen Völker und Regierungen im Hinblick auf die 

'" Die Gmppo der koopeden"'den Länder. die __ "Gmppo der 
Drei-t besteht aus KoInmbfen Mexiko und Venezuela. 

'" N49/489 und Kmr.1. 
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. Konsolidierung des Friedens unternehmen, indem sie die vernOnftigen Kräftegleichgewicht, dem Primat der zivilen 
ÜbereinkfInftci umsetzen, die auf den jllngsten Treffen der Macht, der Beseitigung der extremen Armut, der Förderung 
zentraIamerikanen Prflsidenten, insbesondere auf ihrem in einer bestandfIlhigen Entwicklung, dem Schutz der Umwelt 
GUJicimo (Costa Rica) abgehaltenen fllnb.ehnten Treffen, dem und der Beseitigung von Gewalt, Korruption, Thrrorismus und 
in Managua abgehaltenen Zentralamerikanischen Umweltgip- Drogen- und Waffeabundel aufbaut, eine Vetpflichtung, die 
fel fIIr eine hestandftlhige Entwicklung und der in Thgucigalpa auf dem fllnb.ehnten Treffen der zentraiamerikanischen 
abgehaltenen Internationalen Konferenz aber Frieden und Prflsidenten eingegangen wurde; 
Entwicklung in Zentralamerika, verabschiedet wurden, und 
ersucht den Genera1sekretär, die zentralamerikanischen 
Regierungen bei ihren Initiativen und Aktivitliten auch 
weiterhin nach Kräften zu unterstiltzen; 

2. unterstfltzt den Beschluß der zentralamerikanischen 
Prflsidenten, Zentralamerika zu einer Region des Friedens, der 
Freiheit, der Demokratie und der Entwicklung zu erklliren, wie 
in dem Protokoll von Tegucigaipa137 niedergelegt, und be
fürwortet die Initiativen, welche die zentralamerikanischen 
Länder im Rahmen der integrierten Strategie fIIr eine hestand
fähige Entwicklung und ausgehend von den jllngsten zentral
amerikanischen Treffen ergreifen, um diejenigen Regierungen 
zu stärken, die ihre Entwicklung auf Demokratie, Frieden, 
zusammenarbeit und der vollen Achtung der Menschenrechte 
aufbauen; 

3. verweist nachdrilcklich auf den in der Erklärung von 
GUJicimo141 enthaltenen und anf dem Umweltgipfel von 

. Managoa verabschiedeten Beschluß der zentralamerikanisc 
Präsidenten, durch welchen die als "Allianz fIIr eine bestand
fIlhige Entwicklung" bezeichnete nationale und regionale 
Strategie, eine umfassende zentralamerikanische Initiative anf 
politischem, moralischem, wirtschaftlichem, sozialem und 
ökologischem Gebiet, konkretisiert und in ein Sofortmaß.. 
nahmenprogramm umgesetzt wurde, durch das die zentral
amerikanischen Länder hoffen, mit Unterstlltzung der inter
nationalen Gemeinschaft fIIr andere Regionen zum Vorbild fIIr 
eine hestandfähige Entwicklung zu werden; 

4. begrf4Pt die Anstrengungen der zentralamerikanhen 
Länder, das WJrtschaftswachstom im Kontext der mensch
lichen Entwicklung zu fIIrdern, sowie die bei der Festigung der 
Demokratie und der Konsolidierung des Friedens in der 
Region erzielten Fortschritte, die durch die erfolgreichen fairen 
und transparenten Wahlvorgllnge in Costa Rica, m Salvador, 
Honduras und Panama hinreichend unter Beweis gestellt 
wurden; 

5. verweist IJIfßerdem nachdracklich auf das seit 
1. Februar 1993 bestehende Zentralamerikanische Integrations
system und das beim Sekretariat der Vereinten Nationen 
registrierte Protokoll von Thgucigalpa, gibt ihrer vollen 
Unterstlltzung Ausdruck fIIr die Anstrengungen, welche die 
Zentralamerikaner unter der politischen FOhrung ihrer PrII
sidenten unternehmen, um den Integrationsprozeß im Rahmen 
des Zentralamerikanischen Integrationssystems voranzutreiben 
und auszuweiten, und fordert die Mitgliedstaaten und die 
internationalen Organisationen auf, mit Zentralamerika 
wirksam zusammenzuarbeiten, damit es die subregionale inte
gration nachhaltig fIIrdern und festigen und diese somit zu 
einem wirksamen Mechanismus zur HerbeifUhrung einer 
bestandftlhigen Entwicklung machen kann; 

6. erkllirt e17U!Ul, wie wichtig es ist, daß ein neues Modell 
der regionalen Sicherheit geschaffen wird, das auf einem 

• 41 Al49f34O..S1l994/994. Anhang; siebe 0jJlciaI Reco,ds ufthe lIecurlty 
CmmcU, Forty-nInIh y...,. Supp-fo, JuIy. August and September 1994. 
DoImment 811994/994. 

7. forden die internationale Gemeinschaft und das 
System der Vereinten Nationen auf, vermehrte toohnische und 
finanzielle Unterstlltzung fIIr die fachgerechte berufliche 
Ausbildung der Polizei in den zentralamerikanischen Ländem 
zu gewäbren, um den Bestsnd der demokratischen institutio
nen zu sichern; 

8". nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der UnteIzeich
nung des Rabmenabkommens aber die Wledenmfnabme des 
Verhandlungsprozesses zwischen der Regierung Gm""""'l •• 
und der Unidad Revolucionaria Nacinnal GnatemaitecaI42, des 
Umfassenden Abkommens t1ber die Menschenrechte und des 
Abkommens aber einen Zeitplan fIIr die Verhnndiungen t1ber 
einen tragflibigen und dauerhaften Frieden in GuntemaiaI4', des 
Abkommens aber die WIederansiedlung der durch den be
waffneten Konflikt entwurzelten Bevölkerungsgruppen und 
des Abkommens aber die Einsetzung der Kommission zur 
Klärung vergangener Menschenrechtsverletzungen und G&
walthandl~ die der guntemaltekischen Bevölkerung Leid 
zugefilgt hnben 44; 

9. anerkennt die :Redenhmg des Beschlusses der Regie
rung Guntemalas und der Unidad Revolucionatia Nacional 
Guntemalteca, ernsthaft und entschlossen zu verhandeln, damit 
ohne weitere Verzögerungen Friedensabkommen erzielt 
werden; 

10. forden die Beteiligten auf, den guntemaltekischen 
Friedeusprozeß rasch voranzutreiben, damit möglichst in
nerhalb der mit 31. Dezember festgesetzten Frist entsprechend 
den im Rabmenabkommen eingegangenen Verpflichtongen ein 
Abkommen aber einen tragfähigen und dauerhaften Frieden 
erzielt wird; 

11. dankt dem Genera1sekretär und der Gruppe der 
Freonde erneut fIIr ihre Anstrengungen zur Unterstfltzung des 
guntemaltekischen Friedensprozess sowie der Versammlung 
der Zivilgesellschaft und anderen Guatemalteken fIIr den 
Beitrag, den sie im Rahmen der Verfassung und der Friedens
abkommen zur Unterstlltzung dieses Prozesses leisten; 

12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von der Schaffung 
der Mission der Vereinten Nationen zur Verifikation der 
Menschenrechte und der Erfilllung der Verpflichnmgen des 
Umfassenden Abkommens t1ber die Menschenrechte in 
Guntemala und fordert im Zusammeabung mit den Men
schenrechten diejenigen, die es betrifft, nachdrOck\ich auf, 
ihren Verpflichtungen nach den bereits unterzeichneten 

, .. N49/61.Sfl994/S3. Anlumg; siebe 0jJlciaI Recotds uf thß lIecurlty 
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D. ResoJptInnen ohne Oba wefsung an efnen Hriilplfii.SS4 huß 

ÜbereinkiInften namentlich dem Abkommen bebeffend die 
Mission, in vollem Umfang nachzukommen; 

13. nimmt Ql{/Jerdem mit Genugtuung Kenntnis von den 
Anstrengungen, die der Clenemlsekretilr, die Organisationen 
des Systems der Vereinten Nationen und die internationale 
Clemeinscbaft insgesamt unternehmen, um ihre Unterstiltzung 
tlIr den Friedensproze!l und insbesondere tlIr die Umsetzung 
der ÜbereinkiJnfte zu koordinieren, und ermutigt sie, auch 
weiterhin Unterstllt:zung tlIr den Frieden, die nationale Aus
söhnung, die Demokratie und die Entwicklung in Guatemala 
zu gewllbren; 

14. ermcht den Genera1sekretilr, den gl!!!lemaltekischen 
Friedensproze!I durch seinen Beauftragten weiter zu unter
stIItzen und auch weiterhin bei der Umsetzung der Überein
kfInfte behllflich zu sein; 

15. fordert die Regierung EI Salvadors und alle an dem 
FriedensprozeII beteiligten politischen Kriifte auf, a1les zu tun, 
um ihren wichtigen, noch nicht erfDllten Verpflichtungen 
entsprechend dem ~lan tlIr die Umsetzung der wichtigsten 
noch nicht ert1lIlten 0bereink0nfte'14:I nachzukommen und die 

, ÜbereinkIInfte in jeder Hinsicht voUinha1t1ich WIlZUlIeIZen, und 
ersucht den Clenemlsekretilr, im Benehmen mit der Regierung 
EI Salvadors, den Mitgliedstanten und den Sonderorganisatio
neo Verfahren auszuarbeiten, damit EI Salvndor im Rahmen 
des Friedensabkommens in der Zeit nach dem Abzug der 
Beobachtermission der Vereinten Nationen in EI Salvndor die 
Unterstllt:zung und Hilfe erhlilt, die notwendig ist, um den 
Frieden und die Festigung und Konsolidierung der nationalen 
Anssöhnung, der Demokratie und einer beotandfllhigen 
Entwicklung zu gewllhrleisten; 

16. ermcht alle Staaten und bittet die internationalen 
Entwicklungs- und Finanzinstitutionen, rasch und großzögig 
BIIf den gemeinsamen Appell der Regierung EI Salvndors und 
der Frente Farabundo Mart( para Ja Liberaci6n Nacional um 
die Bereitstelhmg der zusätzlichen Mittel zu reagieren, die zur 
vous1i!ndigen Umsetnmg des Friedensabkommens erfmderlich 
sind; 

17. spricht dem Genera1sekretilr und seinen Beauftragten 
erneut seine Anerkennung aus tlIr ihre wirksame, rechtzeitige 
Partizipation und ermutigt sie, ancb weiterhin a1les Erforderli
che zu tun, um zur erfolgreichen BrfIIIlung aller Vetpflichtun
gen beizu1ragen, welche die Parteien in dem Friedensabkom
men in EI Salvndor eingegangen sind, und sich insbesondere 
auch zu bemühen, die erforderlichen Mittel tlIr den Wieder

,aufbau und die Entwicklung des Landes zu mobili.sieren, die 
tlIr die Konsolidierung des Friedens und der Demokratie in EI 
Salvndor unabdingbar sind; 

18. wanUgt die Fortschritte, die das Volk und die Regie
rung N"teamgWIS bei ihren Bemoh.mgen um die Konsolidie
rung des Friedens, der Demokratie und der Aussöhnung unter 
den N"u:araguanern erzielt hoben, sowie den politischen Dialog 
und den wirIIIchaft1ichen und sozialen Konsuitationsprozeß 
zwischen allen Sektoren des T .andes, durch welchen die 
Grund1agen t1lr den Wtederaufbau des Landes gefestigt werden 
sollen; 

19. rmterstfl/V die Bebandlung, die Nicaragua in An
betracht der nach wie vor herrschenden außergewöhnlichen 
Umstlinde zuteil wird, damit die internationale Gemeinschaft 

und die FinanzinsIituti eine solche SonderbehnDdIung bei 
ihren Programmen zur Unterstllt:zung der wirtschaftli.ch 
Gesundung und des sozialen Wiederaufbaus des Landes 
berilcksichtigen können; 

20. gibt Ihrer Genugtuung Ausdruck i1ber die Einsetzung 
einer vom GeneraIsekretII koordinierten Unterstf1tzungsgruppe 
tlIr Nicaragua, die das Land aktiv bei den Anstrengungen 
unterstiltzt, die es zu seiner wirtscbaftlichen Gesundung und 
sozialen Entwicklung unternimmt, insbesondere was die 
Lösung seines Auslandsverschuldungsproblems sowie die 
Mobilisierung von Investitionen und nenen Mitteln anbetrifft, 
die es ihm ermöglichen werden, seine wirIIIchaft1ichen und 
sozialen Wiederaufbauprogramme fortzusetzen, und ersucht 
den Generalsekretilr, diese Anstrengungen auch weiterhin zu 
unte.rstiltzen; 

21. betont, wie wichtig der im Rahmen der Minister
konferenz zwischen der EuropIlischen Union und ihren 
MitgliOOsh!ale!! und den zentralamerikanhen U1Ddern unter 
Beteiligung der Gruppe der Drei138 als kooperierende LIlnder 
vonstatten gehende politische Dialog und die wirtscbaftliche 
Zusammenarbeit fiIr die BemDhungen der zentra1amerika
nischen U1Dder um die HerbeiflIhrung des Friedens, die 
Konsolidierung der Demokratie und die Gewllbrleistung einer 
bestandfllhigen Entwicklung sind; 

22. ermcht den Genera1sekretilr, den zentra1amerika
nischen UlDdemjede erdenkliche Hilfe bei der Konsolidierung 
des Friedens und der Strategie einer bestandfIIhigen Entwick
lung in der Region zu gewähren; 

23. aneriamnt die Wichtigkeit der bereits durchgefilhrten, 
der fortgeschriebenen und der noch nicht durchgeftlhrten 
Programme und ersucht die Organisationen des Systems der 
Vereinten Nationen, insbesondere das Entwicklungsprogramm 
der Vereinten Nationen, sowie die internationalen Inatitutio
neo, 'in Anbetracht des Umstands, cIaß die dem Sondetplan fiIr ' 
die wirtscbaftliche Zusammenarbeit mit Zentra1amerika 
zugewiesenen Mittel erschöpft sind, die erforderlichen Mittel 
zu mobilisieren, damit zur Unterstlltzung der Ziele der Er
klärung von Gu4eimo'4J, der BIIf dem Gipfeltreffen in Mana
gua geschlossenen Allianz tlIr die bestandfllhige Entwicklung 
Zentra1amerikns38 und der BIIf der Internationalen Konferenz 
i1ber Frieden und Entwicklung in Zenbalamerika verabschie
deten Verpflic:htungen von Thgucigalpa i1ber Frieden und 
Entwicklung'" neue nationale und regionale Programme 
Bllfgestellt werden, mit dem Ziel zu verbindern, cIaß das in 
ZentraIamerika bisher Etreichte zunichte gemacht wird, ond 
sicherzustellen, cIaß der Frieden in der Region durch eine 
integrierte, bestarulfllhige Entwicklung konsolidiert wird; 

24. dankt der Hohen Knmmiasarin der Vereinten Nationen 
t1lr Flüchtlinge und dem Entwicklungsprogramm der Veteinten 
Nationen erneut tlIr die BrfIIIlung des Auftrags, der ihnen im 
Rahmen der Internationalen Konferenz tlIr zentraIamerikani
sehe Flüchtlinge erteilt wurde, und ersucht die internationale 
(lemejnschaft, die Region ancb weiterhin bei den Anstrengun
gen zu unterstfltzen, die zur Verwirklichung der am 29. Juni 
1994 in Mexiko-Stndt ve.rabschiedete Verpflichtungs
erklllnmg notwendig sind, die Thil der nenen Strategien t1lr 
eine bestamffilhige menscbliche Entwicklung zur Beseitigung 
der extremen Armut und zur Konsolidierung des Friedens in 
dem'neuen, in Zentra1amerika herrschenden Klima ist; 

25. weist nachtb1Jckllch hin BIIf die Vetpflichtungen zu 
einer bestandfllhigen Entwicklung, die BIIf dem fllnfzehnten 
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Treffen der zentralamerikaniscen Prilsidenten, dem Zentral
amerikanischen Umweltgipfel fIIr eine bestandfllhige Entwick
lung und der Internntionalen Konferenz über Frieden und 
Entwicklung in Zentralamerikn eingegangen wurden, und 
fordert die Mitgliedstnaten und die Organe des Systems der 
Vereinten Nationen nachdr!lcklich auf, diese in jeder Welse zu 
unterstützen; 

26. spricht dem Genera1sekretllr erneut Ihre volle An
erkennung und ihren Dank fIIr die Anstrengungen aus, die er 
zugunsten des Bcfriedungsprozesses in Zentralamerikn 
unternimmt, insbesondere in denjenigen Ländern, in denen es 
notwendig ist, Frieden, nationale A"SSÖhmmg, Detnokratie und 
eine bestandflihige Entwicklung herbeizuflIhren und zu 
konsolidieren, wie auch den Gruppen der befreundeten Länder. 
die direkt zur Erreichung dieser Ziele beigetragen haben; 

27. beschließt. den Punkt "DIe Situation in Zentra1ameri
ka: Verfuhren zur Herbeif!lbrung eines tragflIhigen und 
dauerhaften Friedens sowie Fortschritte bei der Gestaltung 
einer Region des Friedens, der Freiheit, der Demokratie und 
der EmwickIung" in die vorläufige Thgesordnung ihrer 

. fllnfzigsten Thgung aufzunelunen; 

28. ersucht den Genera1sekretllr, ihr auf ihrer fllnfzigsten 
Tagung über die Durchf!lhrung dieser Resolution Bericht zu 
etStatten. 

92. P/enms/lvmg 
19. Dezember 1994 

4!1m!l. Verstlirkte Koordinlernug der bmnonltilren Not
bßfe der Vereinten Nntinnen 

A 

VERSTÄRKTB KooRDINIBRUNG DER HUMANITÄREN 
NOT.IIILFJl DER VIlRmNTEN NATIONEN 

Die GeneralversammlJmg, 

In Bekrlijtlgung ihrer Resolutionen 461182 vom 
19. Dezember 1991. 47/168 vom 22. Dezember 1992 und 
48/57 vom 14. Dezember 1993. 

sowie In Bekriiftlgung der in Abschnitt I der Anlage zu 
ihrer Resolution 461182 enthaltenen Leit1inien, 

Kenntnis nehmend von den einschlägigen Beschl!lsaen der 
. operativen Organisationen, Programme und Fonds des Systems 
der Vereinten Nationen betreffend ihre Mitwirkung an 
koonlinierten Maßna1unen in humanitllren Notstandssituatio-
nen, 

besorgt darüber. daß Naturkatastrophen und sonatige 
Notstandssituationen die Bemühungen der betroffenen Länder 
um eine hestandflihige Entwicklung behindern, 

In der Erkenntnis. da8 ein zunebmender Bedarf an humani
tären Hi1fsgfitem und ausreichenden finanziellen Mitteln 
besteht, um eine rasche, rechtzeitige und wirksame Reaktion 
der Vereinten Nationen auf humanitäre Katastrophen und 
Naturkntastrophen sowie sonstige Notstandssihlationen zu 
gewährleisten, sowohl was die Hilfsmaßuahmen als auch was 
den gleitenden Ühetgang zur Entwicklung betrifft, 

sowie In der Erkenntnis. daß die Koordinierung der 
humanitären Hilfsmaßna1uuen, insbesondere vor Ort, weiter 

verstllrkt werden muß, unter Berilcksicbtigung dessen, daß die 
Koonlinierung auf die Tlltigkeiten im Feld ausgerichtet sein 
soll, 

mil Genugtuung über die Anstrengungen, die der Ständige 
interinstimtione AusscbuJ! znr Zeit unternimmt, um Metho
den eines kohärenten und komplementllren Vorgehens zu 
eImbeiten, welche die zuständigen operativen Orgnuisationen 
und Entwicklungsakteure bei den Aktivitäteti anwenden 
können, die auf einen gleitenden Ühetgang zur Entwicklung 
ausgerichtet sind, 

sowie mit Genugtuung über die Anstrengungen, die die 
Sekretariats-Hauptnbteilung Humanitäre Angelegenheiten, 
insbesondere im Znsammenhang mit der Internationa1en 
Dekade fIIr Katastrophenvorbeugung, unternimmt, um 
Maßnahmen der Katastrophenvorbeugung, Katastrophenmi1-
derung und Katastrophenbereitschaft ZU fördern. 

im Hinblick auf die ermutigenden Ergebnisse der Tlltigkeit 
des Zentralen revolvierenden NotBtaIIdsfonds und der immer 
stIIrkercn Inanspruchnahme des Fonds seitens der operativen 
Orgnuisationen, 

1. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Genera1sekretllrs 
vom 21. Juni und l. November 1994'46; 

2. nimmt Kenntnis von dem an die Generalversammlung 
gerichteten Bericht des Prilsidenten des Wlrtschafts.. und 
Sozia1mts über die informellen Konsultationen, die er gemiIß 
dem Beschluß 1994J291 des WIllSchafts.. und Sozia!rats vom 
Tl. Juli 1994 abgehalten hat; 

3. nimmt mtJerdem Kenntnis von den in dem Bericht des 
GeneraIsekretIl aufgefllhrten Maßnahmen zur verstIIrkten 
Koordinierung der hnmanitllren Hi1fe im Feld'" und anerkennt 
die Notwendigkeit, die systemweite Koordinierung weiter 
auszubauen und zu verstärken. namentlich auch die Zu
saminenarbeit zwischen den operativen Orgnuisationen, der 
Hauptabteilung Hnmanitäre Angelegenheiten und den 
nichtstaatlichen Orgnuisationen im Einklang mit der Resolu
tion 461182, mit dem Ziel, die Fähigkeit zu einetn raschen und 
koonlinierten Vorgehen im FaIlc von Naturkatastrophen und 
anderen Notstandssituationen zu verbessern und gleichzeitig 
den nichtpolitischen, neutralen und unparteiischen Charakter 
der humanitllren Aktivilliten zu wuhren; 

4. nimmt ferner Kenntnis von den Maßnabmen und 
Verfuhren. die vom S!lIndigen interinstitutionellen Ausschuß 
in bezog auf einen im jeweiligen Land IUlSll&!igen Koordinator 
vorgeschlagen wurden, und ersucht den Generalsekretär, unter 
enlspreChender Berllcksichtigung von Ziffer 39 der An1age zu 
Resolution 461182, über den WJrtschafts- und Sozia1rat im 
Jabre 1995 über die Angelegenheit weiter Bericht zu etStntten, 
namentlich auch über die Auswirkungen dieser Empfehlungen, 
unter voller Ber!lcksichtigung der Ansichten der Regierungen 
zu diesen Empfehlungen; 

5. betont, da8 es notwendig ist, daß der Ständige interin
stitutione1Ie Ausschuß unter der FiIhrung des Koordinators fIIr 
Nothilfe als Hauptmechani8JDus fIIr die interinstitutionelle 
Koordinierung fungiert, daß er häufig Zllsammentritt und daß 
er seine Tlltigkeit, unter anderem durch eine rasche Bekannt
machung seiner Schlußfolgerungen, auf transparente Welse 
wahrnimmt; 

". Al49/rn·Bl1994l8O und Kotr.l und Add.1. 
'41 Al49/177/Add.l-EIl994I8UIAdd.l, Kap. n. 




